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 31.

(Nr. 541.) Verordnung, betreffend die Erklärung des Kriegszustandes in den Bezirken des
achten, eilften, zehnten, neunten, zweiten und ersten Armeekorps. Vom
21. Juli 1870.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc.
verordnen auf Grund des Artikels 68. der Verfassung des Norddeutschen Bun-
des, im Namen des Bundes, was folgt:

Die Bezirke des achten, eilften, zehnten, neunten, zweiten und ersten
Armeekorps werden hierdurch in Kriegszustand erklärt.

Gegenwärtige Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Bundes-Insiegel.
Gegeben Berlin, den 21. Juli 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck- Schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedruckt in der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei
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